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Agrartechnik/Boden: 
1. Für die ordnungsgemäße Durchführung der Erdarbeiten und der Bodenrekultivie-

rung in Anlehnung an die „Richtlinien für die sachgerechte Bodenrekultivierung“ 

ist eine fachlich geeignete Person für eine bodenkundliche Baubegleitung zu be-

stellen. Diese muss durch entsprechende Aufzeichnungen und Fotodokumenta-

tionen gewährleisten:  

• Die getrennte Lagerung von Oberboden und Unterboden  

• Der Lagerung des Oberbodens in einer Schütthöhe bis max. 1,5 m  

• Der Eignung der Materialqualität zur Rekultivierung  

• Der Abbau der bestehenden Anlagen auf eine Tiefe von 1 m unter GOK.  

• Die Schlussabnahme der Baustellenflächen nach Beendigung der Rekultivie-

rung.  

Die bodenkundliche Baubegleitung kann auch durch eine ökologische Bauauf-

sicht wahrgenommen werden. 

Bautechnik: 
1. Das gesamte Projekt ist entsprechend der vorgelegten Unterlagen plan-, sach- 

und fachgerecht von einem hierzu befugten Unternehmen und Personen auszu-

führen. 

2. Mindestens einen Monat vor Baubeginn ist je Standort ein Baugrundgutachten 

durch einen Ingenieurkonsulenten für Geotechnik zu erstellen und der Behörde 

vorzulegen aus welchen die Baugrundeigenschaften und der Grundwasserspie-

gel hervorgeht. Das Gutachten hat sämtliche geotechnischen Nachweise für die 

Fundierung je Aufstellungsort zu beinhalten. 

3. Im Zuge der Detailplanung der Fundamente sind diese durch einen hierzu befug-

ten Fachmann auf Grund der tatsächlichen Bodenverhältnisse gemäß den ein-

schlägigen ÖNORMEN zu bemessen und zu dimensionieren. Die Detailplanung 

ist durch entsprechende statische Berechnungen und Ausführungspläne zu do-

kumentieren. Die statischen Berechnungen und Ausführungspläne sind zur Ein-

sichtnahme durch die Behörde bereitzuhalten.  
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4. Die Ausführung der Fundierung ist zu dokumentieren. Je nach Gründungsart 

sind eine Bodenbeschau, Abnahme von eventuellen Bodenverbesserungen, 

eventuelle Lastversuche, Rammprotokolle, dynamische Pfahl-

Integritätsmessungen usw. durchzuführen. Die Protokolle und Dokumentationen 

sind zur Einsichtnahme durch die Behörde bereitzuhalten. 

5. Vor dem Betonieren der Fundamente ist die plan- und fachgerechte Verlegung 

der Bewehrung von einer fachlich qualifizierten Person abzunehmen (Beweh-

rungsabnahme) und in einem Abnahmeprotokoll zu bestätigen. Die Abnahmepro-

tokolle oder eine Bestätigung über die plan- und fachgerechte Bewehrung sind 

zur Einsichtnahme durch die Behörde bereitzuhalten. 

6. Der Beton für die Fundamente ist nach den einschlägigen ÖNORMEN herzustel-

len und es ist eine normgemäße Qualitätsprüfung (Identitätsprüfung) gemäß 

ÖNORM B 4710-1 durchzuführen. Entsprechende Nachweise über die Herstel-

lung bzw. Herkunft des Betons sind zur Einsichtnahme durch die Behörde bereit-

zuhalten. 

7. Die Türme der Windkraftanlagen einschließlich der Schraubverbindungen und 

Spanneinrichtungen sind nach Fertigstellung durch einen unabhängigen, hierzu 

befugten Fachmann abzunehmen. Die plan- und fachgerechte Herstellung ist in 

einem Abnahmeprotokoll zu bestätigen. Das Abnahmeprotokoll oder eine Ab-

nahmebestätigung ist zur Einsichtnahme durch die Behörde bereitzuhalten. 

8. In allen Bereichen, die auch ohne Rettungsgeschirr begangen werden (Turmfuß), 

sind Absturzsicherungen mit einer Höhe von mindestens 1,0 Meter und mit zu-

mindest einer Brustwehr und einer Mittelwehr herzustellen. 

9. Für die erste Löschhilfe sind Feuerlöscher folgender Typen und mit folgenden 

Inhalten je WKA bereitzuhalten: 

in der Gondel:      1 Stück mind. K5 

im Mastfuß oder im Service-PKW  1 Stück mind. K5 

Die Feuerlöscher sind sicher aufzuhängen oder aufzustellen und alle zwei Jahre 

nachweislich zu überprüfen. In der Gondel dürfen keine die Sicht behindernde 

Mittel der ersten Löschhilfe eingesetzt werden. z.B. Pulverlöschgeräte. 

10. Die Anlagen sind zu nummerieren bzw. zu bezeichnen. Die Nummern bzw. Be-

zeichnungen sind für das Servicepersonal gut sichtbar anzubringen. 
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11. Für den gesamten Windpark ist ein Notfallplan (Brandschutzplan, Rettungsplan, 

Sicherheitsplan, Fluchtwegplan) zu erstellen. Dieser Plan hat zumindest folgen-

des 

zu beinhalten: 

Ausschnitt aus der ÖK 1:50.000, mit zumindest folgendem Inhalt: 

 

- Windkraftanlagen mit Nummerierung 

- benachbarte Windkraftanlagen und Windparks  

- Zufahrtswege für Lösch- und Rettungsfahrzeuge ab den umliegenden 

Hauptverkehrsstraßen 

- Anweisungen für die Feuerwehr bei den möglichen Brandereignissen 

(Brand in der Gondel, Trafobrand, usw.)  

- Fluchtmöglichkeiten aus der Windkraftanlage, Leitern, Stiegen, Abseilge-

räte usw. 

- Rettungsmöglichkeiten von Personen aus der Windkraftanlage. 

- Lage und Art der Feuerlöscher, Löschwasserstellen in der direkten Um-

gebung 

- Koordinaten der einzelnen Anlagen. WGS84-Koordinaten, ev. auch Gauß-

Krüger-Koordinaten  

- Verantwortliche Personen mit Telefonnummern, Telefonnummern von 

Rettung und Feuerwehr 

Dieser Plan kann auch gleichzeitig als Sicherheitsplan mit den dort zusätzlich 

notwendigen Eintragungen sein. 

In jeder Windkraftanlage ist jeweils ein Exemplar des Planes aufzubewahren und 

ein weiteres ist der örtlichen Feuerwehr zu übermitteln. 

12. Die Windkraftanlage darf nur durch Personen betreten werden, die in der An-

wendung der persönlichen Schutzeinrichtungen ausgebildet und für die Evakuie-

rung im Notfall sowie hinsichtlich der durch den Hersteller formulierten organisa-

torischen Maßnahmen unterwiesen sind. 
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13. Die Windkraftanlagen im Waldgebiet sind mit einer geeigneten selbsttätigen sta-

tionären Feuerlöscheinrichtung auszustatten. Bei Auslösung einer Löschanlage 

ist eine ständig besetzte Stelle zu alarmieren. Die ordnungsgemäße Ausführung 

und Funktion der Löschanlage ist durch ein Installationsattest zu bestätigen. Das 

Attest oder eine Abnahmebestätigung ist zur Einsichtnahme durch die Behörde 

bereitzuhalten und den Kollaudierungsunterlagen beizulegen. 

14. Mindestens einen Monat vor Baubeginn der Windkraftanlagen ist ein Brand-

schutzkonzept der Behörde vorzulegen. Die lokalen Brandschutzanforderungen 

und Löschwasserversorgung sind zu berücksichtigen. 

15. Beim Auf- und Abstieg im Turm vom Turmfuß zum Maschinenhaus mit der Be-

fahranlage oder über die Aufstiegsleiter ist je Person ein Sauerstoffselbstretter 

(mind. 60 Minuten) mitzuführen.  

16. Die Befahranlage (Service-Lift) ist einer Abnahmeprüfung zu unterziehen und 

zumindest jedes Jahr einer regelmäßigen Überprüfung. Die Abnahmeprotokolle 

und Überprüfungsunterlagen sind zur Einsichtnahme vor Ort aufzubewahren. 

17. In der Gondel ist permanent eine plombierte Abseilvorrichtung aufzubewahren. 

18. Vor Beginn der Grabungsarbeiten ist mit den Verantwortlichen der Einbautenträ-

ger für die im Projektgebiet befindlichen Leitungen und Einbauten das schriftliche 

Einvernehmen herzustellen und die notwendigen Sicherungsmaßnahmen festzu-

legen und diese im Bau umzusetzen und zu dokumentieren. 

19. Für den Abbruch der bestehenden Windkraftanlage ist vor Baubeginn ein Ab-

bruchkonzept inkl. Abfallnachweiskonzept gemäß Abfallnachweisverordnung zu 

erstellen und der Behörde vorzulegen.  

20. Die Entsorgung der Abbruchmaterialien hat nachweislich zu erfolgen. Die Nach-

weise und Bestätigungen über die fachgerechte Entsorgung sind zur Einsicht-

nahme durch die Behörde bereitzuhalten. 

21. Vor dem Verfüllen der abgebrochenen Fundamentbereiche sind diese von einem 

unabhängigen Fachmann zu dokumentieren und der ordnungsgemäße Rückbau 

zu bestätigen. 

22. Nach Fertigstellung der Bauvorhaben sind der Genehmigungsbehörde die in den 

Auflagen genannten Unterlagen und Nachweise zur Einsichtnahme im Rahmen 

der Fertigstellungsmeldung vorzulegen. Diese Nachweise müssen so geführt und 
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aufgelistet werden, dass eine eindeutige und nachvollziehbare Zuordnung zu den 

einzelnen im Befund angeführten Objekten gegeben ist. 

Biologische Vielfalt: 
1. Es ist eine ökologische Bauaufsicht in Anlehnung an die RVS 04.05.11 Umwelt-

bauaufsicht und Umweltbaubegleitung einzusetzen. Die ökologische Bauaufsicht 

ist im Einvernehmen mit der Behörde spätestens ein Monat vor Baubeginn zu 

beauftragen. Die ökologische Bauaufsicht ist zeitgerecht vor Umsetzung ökolo-

gisch relevanter Vorgaben und Bautätigkeiten nachweislich zu informieren und 

hat ihre Anwesenheit auf der Baustelle so zu gestalten, dass ein ausreichender 

Überblick über das Baugeschehen gewahrt wird. Im Hinblick auf die Notwendig-

keit der Begehungstermine der ökologischen Bauaufsicht vor Ort sind aus-

schließlich fachliche Gründe maßgeblich. Die ökologische Bauaufsicht hat zu je-

dem getätigten Begehungstermin ein schriftliches Protokoll samt Fotodokumen-

tation zu erstellen. Einmal im Halbjahr ist die Behörde zudem mittels Berichts 

über die auflagengemäße Bauausführung in Kenntnis zu setzen; alle Protokolle 

über diesen Zeitraum sind dem Bericht beizufügen. Binnen zwei Monate nach 

Baufertigstellung ist von der ökologischen Bauaufsicht ein Endbericht über die 

bescheidgemäße Ausführung mit Fotodokumentation zu erstellen.  

2. Den ausführenden Firmen ist der Bewilligungsbescheid nachweislich zur Kennt-

nis zu bringen. Die Einhaltung aller Auflagen ist in den Beauftragungen der aus-

führenden Firmen als verpflichtender Vertragsbestandteil aufzunehmen. 

3. Der Baubeginn und die Fertigstellung aller Baumaßnahmen sind der zuständigen 

Behörde mindestens 14 Tage vorher schriftlich zu melden. 

4. Vor Beginn sämtlicher Baumaßnahmen sind die Baufelder gemäß den Lageplä-

nen abzustecken, deutlich zu markieren und bei Erfordernis wirksam abzuzäu-

nen. Aus naturschutzfachlicher Sicht erforderliche Abzäunungen oder Absper-

rungen sensibler Bereiche sind von der ökologischen Bauaufsicht festzulegen.  

5. Alle Zufahrten, Arbeits- und Lagerflächen sind auf das geringstmögliche räumli-

che Ausmaß zu beschränken. 

6. Die Baustellenflächen sind unmittelbar vor Durchführung von Baumaßnahmen 

auf das Vorkommen geschützter/gefährdeter Tierarten, insbesondere Feldhams-

ter, Ziesel, Zauneidechse, Östlicher Kreuzgrashüpfer, Kleine Beißschrecke, Itali-
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enische Schönschrecke und bodenbrütende Vogelarten zu kontrollieren. Die 

Kontrolle der Italienischen Schönschrecke hat lediglich auf hochwertigen Flä-

chen, auf denen sehr hohe Individuendichten zu erwarten sind, stattzufinden. Ei-

ne Berücksichtigung der (potenziellen) Habitate der geschützten Heuschrecken-

arten Östliche Kreuzschrecke und Kleine Beißschrecke ist ausreichend. Sollten 

wertgebende Arten angetroffen werden, sind entsprechende fachgerechte Maß-

nahmen zu setzen, sodass eine Erfüllung artenschutzrechtlicher Tatbestände 

vermieden wird. Die Baustellenflächen sind auch während der Bauphase durch 

die ökologische Bauaufsicht in regelmäßigen Abständen zu begehen und es sind 

ggf. geeignete Maßnahmen zu veranlassen, um Tötungen von geschützten Tier-

arten zu vermeiden. Über das Ausmaß erforderlicher Schutzmaßnahmen (z.B. 

Errichtung von Sperrzäunen für die Herpetofauna) entscheidet die ökologische 

Bauaufsicht. 

7. Im Falle von nassen Witterungsbedingungen während der Bauphase sind 

Schutzmaßnahmen für die Herpetofauna umzusetzen, die insbesondere die loka-

le Errichtung von Sperrzäunen, die Beseitigung von für die Tiere günstigen Struk-

turen (z.B. Wasserlachen) in den Baufeldern sowie die Absiedelung von allenfalls 

in den Baufeldern vorkommenden Individuen zu umfassen haben. Über Art, 

Ausmaß und Dauer dieser im Anlassfall zu treffenden Maßnahmen entscheidet 

die ökologische Bauaufsicht.  

8. Temporär beanspruchte, nicht-technische Biotoptypflächen sind nach Bauende 

unverzüglich und so weit wie möglich biotoptypident zu rekultivieren.  

9. Überschüssiges Aushubmaterial darf nicht zum Verfüllen von ökologisch relevan-

ten Kleinstandorten wie Gräben, Mulden oder Senken verwendet werden. Über 

die naturschutzkonforme Verwendung des Aushubmaterials ist der Behörde ein 

Nachweis zu erbringen.  

10. In den Baufeldern bzw. im Anlagenbereich aufkommende invasive Neophyten 

sind sowohl in der Bau- wie auch in der Betriebsphase sachgerecht zu entfernen. 

11. Hinsichtlich der Maßnahme TIER/PFL_NATSCH_VMI_BAU_11: Ersatzpflanzung 

Strauchhecke sind die vorgesehenen Gehölzarten und Mengenanteile mit der 

ökologischen Bauaufsicht rechtzeitig vorab abzustimmen.  
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12. Hinsichtlich der Maßnahme PFL_NATSCH_AUS_BET_03: Ersatzpflanzung 

Laubbaum ist die Lage dieser Ersatzbaumpflanzung mit der ökologischen Bau-

aufsicht rechtzeitig vorab abzustimmen. 

13. Es ist ein jährliches Monitoring während der Betriebsphase hinsichtlich der Be-

setzung des bekannten Rotmilanhorstes innerhalb eines 800 m Radius um die 

WEA OS-R-01 durchzuführen. Dazu sind im Zeitraum 15.3. bis 15.5. drei Bege-

hungen durchzuführen, wobei zwischen den Erhebungsdurchgängen ein zumin-

dest 14-tätiger Abstand einzuhalten ist. Bei den Begehungen ist darauf zu ach-

ten, dass diese möglichst störungsfrei durchgeführt werden. 

14. Die WEA OS-R-01 ist im Zeitraum zwischen 1. April und 31. August abzuschal-

ten, sofern innerhalb eines 250 m Umkreises um diese Anlage ein maschinelles 

landwirtschaftliches Bewirtschaftungsereignis (Pflügen, Mahd, Ernte etc.) statt-

findet. Die Abschaltung erfolgt zu Beginn des Bewirtschaftungsereignisses und 

bleibt auf Ackerflächen bis zu einer Dauer von 24 h nach Beendigung der Bewirt-

schaftung aufrecht. Bei Grünlandbewirtschaftungen erhöht sich die Dauer der 

Abschaltung auf mindestens 72 h nach Beendigung der Mahd. Die Abschaltung 

ist nur zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang erforderlich. Die Maß-

nahme kann ab dem 16.5. jeden Jahres entfallen, sofern keine Besetzung 

des/eines Rotmilanhorstes festgestellt wurde (vgl. Auflagenvorschlag 13). 

15. Hinsichtlich der geplanten Maßnahme TIER_NATSCH_VME_BET_01 (lebens-

raumverbessernde Maßnahmen für Greifvögel) ist bis spätestens drei Monate vor 

Baubeginn der Behörde ein Maßnahmen- und Pflegekonzept zu übermitteln, aus 

dem die parzellenscharfe Lage der Bracheflächen innerhalb des angegebenen 

Zielgebietes, die jeweiligen Ist-Zustände der konkreten Maßnahmenflächen und 

detaillierte Angaben zu den Entwicklungszielen, der Herstellungsmaßnahmen 

sowie den Maßnahmen zur Entwicklungs- und Bestandespflege hervorgeht. Da-

rin sind auch regelmäßige Kontrollen der Maßnahmenflächen zu beschreiben 

(siehe Auflagenvorschlag Nr. 16). Bei der Umsetzung dieser Maßnahme ist fol-

gendes zu beachten: 

• Die Anlage von Ackerbrachen kann sich auf mehrere Teilflächen verteilen, 

wobei die Minimalgröße von Teilflächen 1 ha nicht unterschreiten darf. 

• Die konkrete Lage der einzelnen Bracheflächen kann über die Jahre inner-

halb des Zielgebietes variieren, allerdings müssen die einzelnen Maßnah-
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menflächen für eine Dauer von zumindest drei Jahre auf der gleichen Fläche 

bestehen bleiben. 

• Die Maßnahme ist über die Betriebsdauer des WP Obersiebenbrunn funkti-

onsfähig zu erhalten. 

• Für die Maßnahmenflächen dürfen ausschließlich derzeit intensiv genutzte 

Flächen mit hohem Aufwertungspotenzial in Anspruch genommen werden. 

• Die Verhinderung des übermäßigen Aufkommens von Neophyten wie auch 

eines Gehölzaufkommens auf den Teilflächen ist durch geeignete Maßnah-

men (z.B. Mahd, Entbuschung) über die Betriebsdauer des WP Obersieben-

brunn sicherzustellen. 

• Die Umsetzung der Maßnahme hat bis spätestens 6 Monate nach Baubeginn 

zu erfolgen. 

16. Es ist ein biologisches Monitoring (Raumnutzungsanalyse) mit Fokus auf die 

Nutzung der Greifvogelmaßnahmenflächen durch den Rotmilan durch fachlich 

qualifizierte Personen durchzuführen. Die Erhebungen sind methodisch gemäß 

dem Leitfaden der Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten (LAG, 

2021) sowie Isselbächer et al. (2018) durchzuführen. Spätestens 3 Monate vor 

Baubeginn ist ein Monitoringkonzept der Behörde vorzulegen, aus dem die ge-

naue Untersuchungsmethode sowie der Untersuchungszeitraum dargelegt ist. Es 

sind dabei zumindest 2 Beobachtungspunkte synchron zu bearbeiten, sodass 

sowohl wesentliche Bereiche der Maßnahmenflächen als auch die Anlage OS-R-

01 innerhalb der Untersuchungsräume liegen. 

Soweit im Monitoring Defizite gegenüber den festgelegten Prognosen und Ziel-

setzungen festgestellt werden, ist in den Monitoringberichten der erforderliche 

Handlungsbedarf aufzuzeigen und die sich daraus ergebenden Korrekturen bzw. 

Strukturverbesserungen sind unverzüglich umzusetzen (insbesondere ggf. 

Nachsaaten, Optimierung der Flächenpflege, ergänzende strukturverbessernde 

Maßnahmen). Das Monitoring hat in den ersten 3 Betriebsjahren jährlich und an-

schließend zumindest in jedem 3. Jahr über die gesamte Betriebsphase des WP 

Obersiebenbrunn zu erfolgen. Zudem sind in jedem Monitoringjahr die Lage der 

Maßnahmenflächen und der Zustand der Flächen inkl. Fotobelege schriftlich zu 

dokumentieren und die entsprechenden Jahresberichte der zuständigen Natur-

schutzbehörde vorzulegen. Sofern im Untersuchungsjahr keine Besetzung 
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des/eines Rotmilanhorstes nachgewiesen werden konnte (vgl. Auflagenvorschlag 

13), kann das Monitoring in diesem Jahr entfallen. 

17. Der fledermausfreundliche Abschaltalgorithmus im ersten Betriebsjahr ist wie 

folgt umzusetzen (SU = Sonnenuntergang, SA = Sonnenaufgang): 

 Juni 
(KW 23-26) 

Juli 
(KW 27-30) 

August 
(KW 31-35) 

September 
(KW 36-39) 

Oktober  
(KW 40-44) 

Windgeschw. 
(m/s) 

< 6,5 m/s < 6,5 m/s < 6,5 m/s < 6,5 m/s < 6,5 m/s 

Temperatur > 12 °C > 20 °C > 22 °C > 15 °C > 13 °C 
Tageszeit (MEZ) 19:00-06:00  19:00-06:00 19:00-06:00 16:00-06:00 16:00-06:00 
Niederschlag-
Intensität 

< 2 mm/10 
min 

< 2 mm/10 
min 

< 2 mm/10 
min 

< 2 mm/10 
min 

< 2 mm/10 
min 

 

18. Zur Validierung des Abschaltalgorithmus ist ein 2-jähriges Gondelmonitoring ent-

sprechend dem aktuellen Stand der Technik durchzuführen. Dabei sind zumin-

dest zwei WEA innerhalb des WP Obersiebenbrunn mittels Batcorder zu über-

wachen, wobei eine WEA in Waldnähe und eine WEA im Offenland in das Moni-

toring miteinzubeziehen ist. Aufgrund der großen Anlagetypen und damit ver-

bundener Erfassungslücken ist das Gondelmonitoring mittels zusätzlichem 

Turmmikrofon im Bereich der unteren Rotorblattspitze zu ergänzen. Die Geräte 

haben dabei in der Zeit zwischen 1. April und 31. Juli zwischen Sonnenunter-

gang und Sonnenaufgang und zwischen 1. August und 1. November zwischen 

12:00 Uhr (MEZ) und Sonnenaufgang aktiv zu sein. Die Empfindlichkeitseinstel-

lungen der Geräte hat nach RENEBAT zu erfolgen. Basierend auf den Ergebnis-

sen des Gondelmonitorings kann der Abschaltalgorithmus angepasst werden. 

Dabei wird der Abschaltalgorithmus über Mengenschwellen (unter 1 totes Tier 

pro Anlage pro Jahr) modelliert. Die Berechnungen mittels des ProBat-Tools 

müssen von 1. April bis 31. Oktober erfolgen. Sollten sich die Ergebnisse des 

Gondelmonitorings zwischen den beiden Erfassungsjahren signifikant unter-

scheiden, ist ein drittes Monitoringjahr durchzuführen. 

19. Die Auswertung des Fledermausmonitorings hat mittels der aktuellen ProBat-

Software zu erfolgen. 

20. Während der gesamten Betriebsdauer des WP Obersiebenbrunn Repow. sind 

zur Kontrolle der Einhaltung des Abschaltalgorithmus jährlich die Betriebsproto-

kolle der beiden WEAs derart an die zuständige Behörde zu übermitteln, sodass 

diese mit der Software ProBat Inspector ausgewertet und überprüft werden kön-
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nen. Es wird der Projektwerberin zudem empfohlen, diese Betriebsprotokolle 

anonymisiert an die Entwickler von ProBat zu übermitteln. 

21. Vor Baubeginn ist eine Umsiedlung der wertgebenden Heuschreckenarten durch 

fachlich qualifiziertes Personal durchzuführen (Östliche Kreuzschrecke, Kleine 

Beißschrecke, Italienische Schönschrecke). Bei der Umsetzung dieser Maßnah-

men ist folgendes zu beachten: 

• Die Umsiedlung findet auf sämtlichen Eingriffsflächen, die potenziell als Habi-

tat geeignet sind, statt. Die Umsiedlung der Italienischen Schönschrecke hat 

lediglich auf hochwertigen Flächen, auf denen sehr hohe Individuendichten 

zu erwarten sind, stattzufinden. Eine Berücksichtigung der (potenziellen) Ha-

bitate der geschützten Heuschreckenarten Östliche Kreuzschrecke und Klei-

ne Beißschrecke ist ausreichend. 

• Die Flächen werden zu einem phänologischen günstigen Zeitpunkt (Juli-

August) schleifenförmig abgegangen und die angetroffenen Individuen wer-

den per Handfang bzw. unter Zuhilfenahme eines Keschers bestmöglich ab-

gefangen. 

• Sämtliche Individuen werden auf die Ausgleichfläche für den Östlichen 

Kreuzgrashüpfer verbracht (TIER/PFL_NATSCH_VME/AUS_BAU_09) 

• Die Umsiedlung findet unter günstigen Witterungsbedingungen statt. 

• Insgesamt finden zwei Umsiedlungsdurchgänge in einem Abstand von ca. 2-

3 Wochen statt. Die Baufeldfreigabe erfolgt unter Abstimmung mit der ökolo-

gischen Bauaufsicht nach dem zweiten Umsiedlungsdurchgang. 

• Die umgesiedelten Individuen inkl. Fundort sind zu dokumentieren und die 

Ergebnisse der Naturschutzbehörde in einem Kurzbericht zu übermitteln. 

• Die Umsiedlung ist im Zuge eines Monitorings zu evaluieren, die Ergebnisse 

sind der Naturschutzbehörde in Form eines Kurzberichtes zu übermitteln. 

Das Monitoring hat in den ersten 3 Jahren jährlich und anschließend im 5. 

und 10. Jahr der Betriebsphase des WP Obersiebenbrunn zu erfolgen. 

22. Betreffend der Maßnahmen TIER/PFL_NATSCH_VME/AUS_BAU_09 sind fol-

genden Anpassung/Präzisierungen vorzunehmen: 

• Um eine hohe Maßnahmenwirksamkeit zu erreichen und sicherzustellen, 

dass eine ausreichende Habitatfläche vor Baubeginn funktionsfähig ist, ist 

mindestens ein Ersatzlebensraum mit dem Faktor 1:1 herzustellen. 
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• Die Pflege der Fläche muss auch mit den Habitatansprüchen der Kleinen 

Beißschrecke und der Italienischen Schönschrecke vereinbar sein 

• Eine erneute Umsiedlung der Individuen auf die neuen Kranstellflächen kann 

erst durchgeführt werden, wenn die dortigen Standortbedingungen für die je-

weilige Art geeignet sind. Bei einer erneuten Umsiedlung sind wiederum die 

Vorgaben gemäß Auflagenvorschlag 21. zu berücksichtigen. (insbesondere 

Vorgehensweise und Monitoring) 

• Die Pflege der Maßnahmenfläche ist im Zuge des Monitorings zu evaluieren 

und je nach Ergebnis sind gegebenenfalls Anpassung vorzunehmen. 

• Bis spätestens drei Monate vor Beginn der Flächenanlage ist der Behörde 

ein Maßnahmen- und Pflegekonzept zu übermitteln, aus dem die parzellen-

scharfe Lage/Abgrenzung der Ersatzlebensräume, die jeweiligen Ist-

Zustände der konkreten Maßnahmenflächen und detaillierte Angaben zu den 

Entwicklungszielen, den Herstellungsmaßnahmen sowie den Maßnahmen 

zur Entwicklungs- und Bestandespflege hervorgehen. Darin sind auch regel-

mäßige Kontrollen der Maßnahmenflächen zu beschreiben (Monitoring). 

23. Die Baufeldfreigabe im Zuge der Maßnahme TIER_NATSCH_VME_BAU_05 er-

folgt in Abstimmung mit der ökologischen Bauaufsicht, erst wenn während der 

Aktivitätsphase der Herpetofauna und bei günstiger Witterung über einen länge-

ren Zeitraum (1 Woche) keine Fänge mehr erfolgen. 

24. Betreffend der Maßnahme TIER_NATSCH_VME/AUS_BAU_04 sind folgende 

Anpassung/Präzisierungen vorzunehmen: 

• Pro Hektar beanspruchtem Zauneidechsenhabitat sind mindestens 6 Stein-

riegel inkl. Sandlinsen zu errichten. Diese Strukturen werden gleichmäßig auf 

die drei Maßnahmenflächen verteilt. 

• Um die Funktionsfähigkeit vor dem Eingriff zu gewährleisten, findet die 

Schaffung der Ersatzlebensräume ca. 1 Jahr vor Baubeginn statt. 

• Die Fläche ist über die Betriebsphase derart zu pflegen, sodass optimale 

Standortbedingungen für die Zauneidechse erhalten bleiben. Insbesondere 

ist eine starke Verbuschung zu verhindern. 

• Die Maßnahme ist mit einem Monitoring zu begleiten, die Ergebnisse und 

etwaige daraus resultierende Pflegeanpassungen sind der Behörde in Form 

eines Jahresberichts zu übermitteln. 
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• Das Monitoring hat in den ersten 3 Jahren jährlich und anschließend im 5. 

und 10. Jahr der Betriebsphase des WP Obersiebenbrunn RP zu erfolgen. 

• Bis spätestens drei Monate vor Beginn der Flächenanlage ist der Behörde 

ein Maßnahmen- und Pflegekonzept zu übermitteln, aus dem die parzellen-

scharfe Lage/Abgrenzung der Ersatzlebensräume, die jeweiligen Ist-

Zustände der konkreten Maßnahmenflächen und detaillierte Angaben zu den 

Entwicklungszielen, den Herstellungsmaßnahmen sowie den Maßnahmen 

zur Entwicklungs- und Bestandespflege hervorgeht. Darin sind auch regel-

mäßige Kontrollen der Maßnahmenflächen zu beschreiben (Monitoring). 

25. Spätestens mit Anlage der Ausgleichs- und/oder Ersatzflächen ist die konkrete 

Lage der naturschutzfachlich vorgesehenen Ausgleichs- und Ersatzflächen in 

geeigneter digitaler Form (Shapefile) der UVP-Behörde, nach Zuständigkeits-

übergang gemäß § 21 UVP-G 2000 der zuständigen Naturschutzbehörde, nach-

weislich zu übermitteln. 

Ebenso ist der vollständig ausgefüllte „Erhebungsbogen Kompensationsflächen“ 

nachweislich der UVP-Behörde, nach Zuständigkeitsübergang gemäß § 21 UVP-

G 2000 der zuständigen Naturschutzbehörde, zu übermitteln. Der Erhebungsbo-

gen Kompensationsflächen steht unter folgendem Link zur Verfügung: 

https://www.noe.gv.at/noe/Umweltrecht/Kompensationsflaechenkataster.html 

Nachträgliche Änderungen dieser bekanntgegebenen Ausgleichs- und Ersatzflä-

chen sind ohne behördliche Aufforderung spätestens mit Anlage der abgeänder-

ten Flächen in gleicher Form bekanntzugeben.  

Vor dem Zuständigkeitsübergang gemäß § 21 UVP-G 2000 ist die im Sinne des 

§ 2 UVP-G 2000 mitwirkenden Naturschutzbehörde sowie nach Zuständigkeits-

übergang gemäß § 21 UVP-G 2000 die zuständige Anlagenbehörde über die 

Meldungen zu informieren.   

Brandschutz inkl. Risikoanalyse: 
1. Die Brandmeldeanlage und die automatische Löschanlage sind durch eine ak-

kreditierte Inspektionsstelle einer Abnahmeprüfung gemäß anerkannten Regeln 

der Technik zu unterziehen. Seitens des Sachverständigen ist hinzuzufügen, 

dass die Löschanlage nicht nur als Raumschutz der Gondel ausgeführt werden 

darf. Es sind die Schaltschränke in der Gondel und im Turmfuß mit einem auto-

matisch auslösenden Löschsystem zu versehen.  
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2. Die Vorgehensweise bei Löschmaßnahmen sowie die Löschwasserlogistik sind 

im Zuge der Erstellung des Notfallplanes vor Inbetriebnahme nachweislich mit 

der zuständigen Feuerwehr festzulegen. 

Elektrotechnik: 
1. Es ist eine Anlagendokumentation im Sinne der OVE E 8101 anzulegen. Darin 

muss der verantwortliche Anlagenbetreiber für die elektrischen Anlagen gemäß 

ÖVE/ÖNORM EN 50110-1 (EN 50110-2-100 eingearbeitet) schriftlich festgehal-

ten sein und sind auch sämtliche Prüfungen im Zuge der Inbetriebnahme der An-

lage, die wiederkehrenden Überprüfungen und die entsprechend den Anforde-

rungen des Herstellers durchzuführenden Wartungsarbeiten zu dokumentieren. 

Die Anlagendokumentation muss stets auf aktuellem Stand gehalten werden. 

2. Es ist eine Bestätigung einer Elektrofachkraft im Anlagenbuch aufzulegen, dass 

die niederspannungsseitige elektrische Anlage der Windenergieanlage und der 

Blindleistungskompensationsanlagen einer Erstprüfung im Sinne der OVE E 

8101 unterzogen worden ist. Der zugehörige Prüfbericht ist zur allfälligen Ein-

sichtnahme bereitzuhalten. 

3. Es ist eine Bestätigung einer Elektrofachkraft im Anlagenbuch aufzulegen, dass 

die hochspannungsseitige elektrische Anlage der Windenergieanlage und der 

Blindleistungskompensationsanlagen im Sinne der OVE Richtlinie R 1000-

3:2019-01-01 bzw. ÖVE/ÖNORM EN 61936-1:2015-01-01 inspiziert und geprüft 

worden ist. Der zugehörige Prüfbericht ist zur allfälligen Einsichtnahme bereitzu-

halten. 

4. Es ist eine Bestätigung einer Elektrofachkraft im Anlagenbuch aufzulegen, dass 

das Blitzschutzsystem der Windenergieanlage entsprechend den Bestimmungen 

der ÖVE/ÖNORM EN 62305 bzw. ÖVE/ÖNORM EN 61400-24, Blitzschutzklasse 

I, ausgeführt und geprüft wurde. Der zugehörige Prüfbericht ist zur allfälligen 

Einsichtnahme bereitzuhalten. 

5. Es ist eine Bestätigung einer Elektrofachkraft im Anlagenbuch aufzulegen, dass 

die Forderungen einer erteilten Ausnahmebewilligung von OVE Richtlinie R 

1000-3:2019-01-01, Punkt 6.5.2.2 bzw. 6.5.2.4 eingehalten wurden. Die zugehö-

rigen Prüfberichte bzw. Funktionstests sind zur allfälligen Einsichtnahme bereit-

zuhalten. 
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6. Über die Kabelverlegung entsprechend der OVE E 8120 ist eine Bestätigung der 

ausführenden Fachfirma oder jener fachkundigen Person, die die Verlegungsar-

beiten überwacht hat, zur allfälligen Einsichtnahme bereitzuhalten. 

7. Die genaue Lage der in der Erde verlegten Kabel ist im Bezug zu Fixpunkten 

bzw. mittels Koordinaten einzumessen und in Ausführungsplänen zu dokumen-

tieren und zur allfälligen Einsichtnahme bereitzuhalten. 

8. Die Vorübergehende Betriebserlaubnis (VBE) oder Endgültige Betriebserlaubnis 

(EBE) des Netzbetreibers ist zur allfälligen Einsichtnahme bereitzuhalten. 

9. Die Windenergieanlagen und die Blindleistungskompensationsanlagen sind als 

abgeschlossene elektrische Betriebsstätten entsprechend der ÖVE/ÖNORM EN 

50110-1 (EN 50110-2-100 eingearbeitet) zu betreiben, versperrt zu halten und 

darf ein Betreten der Anlagen nur hierzu befugten Personen (Fachleuten oder mit 

den Gefahren der elektrischen Anlage vertrauten Personen) ermöglicht werden. 

An den Zugangstüren sind Hochspannungswarnschilder, die Hinweise auf die 

elektrische Betriebsstätte und das Zutrittsverbot für Unbefugte anzubringen. 

10. In den Windenergieanlagen und in den Blindleistungskompensationsanlagen 

sind jeweils die 5 Sicherheitsregeln nach ÖVE/ÖNORM EN 50110-1 (EN 50110-

2-100 eingearbeitet) und die Anleitungen nach OVE E 8350 (Bekämpfung von 

Bränden in elektrischen Anlagen und in deren Nähe) und OVE E 8351 (Erste Hil-

fe bei Unfällen durch Elektrizität) anzubringen. Außerdem sind bei den Hoch-

spannungsschaltanlagen Übersichtsschaltbilder anzubringen, die möglichst das 

gesamte Windparknetz, zumindest aber auch die Schaltanlagen der jeweils an-

grenzenden Windenergieanlagen und die Überspannungsschutzeinrichtungen 

darstellen. 

11. Die Sicherheitsbeleuchtung in den Windenergieanlagen ist mit einer Mindestbe-

leuchtungsdauer von 1 h auszuführen. 

12. In den Blindleistungskompensationsanlagen ist auf den Ort der nächsten 

Schaltmöglichkeit auf der 20- bzw. 30-kV-Ebene hinzuweisen. 

13. Für die gegenständliche Windenergieanlagentype V172 7,2 MW ist der Behörde 

vor Baubeginn der Windenergieanlagen das Typenzertifikat bzw. das positive 

Maschinengutachten für die zugrunde liegende Entwurfslebensdauer vorzulegen. 

Auflagen BMWET zu §11 ETG 

14. Im Falle von Erd- und Kurzschlüssen am Transformator bzw. an der Transforma-

toranschlussleitung und im Transformatorabgangsfeld der Schaltanlage ist die 
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Stromflussdauer durch schnell wirkende Abschaltvorrichtungen zuverlässig zu 

minimieren, sodass eine Gesamtausschaltzeit von 180 ms keinesfalls überschrit-

ten wird. Sofern die Schaltanlage nicht im Bereich eines Fluchtweges aufgestellt 

wird bzw. ein Störlichtbogenereignis keine Auswirkung auf den Fluchtweg haben 

kann, kann vom Einsatz von schnell schaltenden Einrichtungen im Erdschlussfall 

(t< 180ms) bei den Abgangsfeldern verzichtet werden.  

Werden die Lichtbogengase im Fehlerfall in den Keller geleitet, so muss eine 

Rückführung der Gase in den Turm zuverlässig verhindert sein. Nach einem 

Störlichtbogenereignis, einer SF6-Leckage oder bei einem anderen Defekt der 

Schaltanlage darf der Keller nur nach Freischaltung und Absaugung und Entsor-

gung allfällig vorhandener Lichtbogengase betreten werden.  

Sofern die Schaltanlage mit Einrichtungen ausgestattet ist, durch die eine Ab-

minderung der Störlichtbogenauswirkungen erreicht wird (Verkürzung der Licht-

bogendauer durch Einlegung – in Schnellzeit – eines kurzschlussfesten Er-

dungsschalters), ist das Betreten des Kellers bei Einhaltung der übrigen genann-

ten Bedingungen zulässig, ohne dass die Schaltanlage freigeschaltet werden 

muss.   

15. Eine Erdschlusserkennung für das durch den Turm führende Hochspannungska-

bel ist vorzusehen.  

16. Das im Turm befindliche Hochspannungskabel ist nach EN 60332-1-2, Ausgabe 

2017, selbstverlöschend auszuführen.  

17. Die einwandfreie Ausführung der Kabelendverschlüsse (Teilentladungsfreiheit) 

ist durch Teilentladungsmessungen nach einem geeigneten Verfahren, z.B. auf 

Ultraschallbasis, vor Inbetriebnahme nachzuweisen und zu dokumentieren.  

18. Die Teilentladungsfreiheit des Hochspannungskabels inklusive Endverschlüsse 

ist wiederkehrend im Abstand von höchstens 5 Jahren zu überprüfen.  

19. Über alle Teilentladungsmessungen sind die Prüfprotokolle zur behördlichen 

Einsichtnahme bereit zu halten und für die Dauer des Bestehens der Anlage auf-

zubewahren.  

20. In der Betriebsvorschrift ist zu regeln, dass bei Wartungs- und Reparaturarbeiten 

immer zwei Personen in der Windenergieanlage anwesend sein müssen, von 

denen eine Person in der Lage sein muss, im Notfall sofortige Maßnahmen set-

zen zu können. Arbeitet eine Person im Turmkeller, muss sich die zweite Person 
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im Eingangsbereich aufhalten, um die Sicherheit zu überwachen und erforderli-

chenfalls Hilfsmaßnahmen ergreifen zu können.  

21. Es ist zu beachten, dass die Eingangstür den Zugang zu einer abgeschlossenen 

elektrischen Betriebsstätte gemäß ÖVE-Richtlinie R 1000-3: 2019-01-01, Pkt. 

2.2.1 darstellt, deren Bestimmungen einzuhalten sind. Ebenso ist ÖVE/ÖNORM 

EN 50110-1:2014-10-01, Pkt. 4.3.1, 8. Absatz, in Verbindung mit Punkt 4.3.1.101 

zu beachten. Daher muss der Zugang zur Anlage für Unbefugte sicher verhindert 

werden, ein Verlassen dieses Raumes jederzeit auch im versperrten Zustand der 

Tür ohne Hilfsmittel möglich sein.  

22. Aufbauend auf den Bedingungen dieser Ausnahmebewilligung ist eine Risiko-

analyse zu erstellen und vorzulegen. Die im Projekt enthaltenen Maßnahmen zur 

Risikoreduzierung sind in der Risikobeurteilung zu berücksichtigen. Diese Risi-

kobeurteilung ist entsprechend der ÖNORM EN ISO 12100, Ausgabe 2013-10-

15, zu erstellen, wobei die technischen Maßnahmen zur Risiko-reduzierung spä-

testens bei Baubeginn und die organisatorischen Maßnahmen spätestens bei In-

betriebnahme schriftlich festgelegt sein müssen. Eine übersichtliche Darstellung 

der Risikoanalyse, der technischen und der organisatorischen Maßnahmen zur 

Risikoreduzierung, die Risikobewertung und schließlich die Beurteilung der Maß-

nahmen sind zur Einsichtnahme durch die Behörde auf Bestandsdauer der Anla-

ge zur Verfügung zu halten.  

23. Die Nachevaluierung des Sicherheitskonzeptes der Windenergieanlage im Hin-

blick auf ein mögliches Brandgeschehen ist durch eine unabhängige Prüfstelle zu 

vidieren. Eine diesbezügliche Bestätigung der unabhängigen Prüfstelle, die auch 

die ausdrückliche Aussage umfasst, dass die Schutzziele der ÖVE-Richtlinie R 

1000-3: 2019-01-01, Punkt 6.5.2.2 Tabelle 4, gleichwertig realisiert sind, ist der 

Behörde vor Errichtung der Windenergieanlage zu übermitteln. Ein nachvollzieh-

barer Prüfbericht im Sinne des Abschnittes 7 der ÖNORM EN ISO 12100 ist be-

reitzuhalten und ist das Ergebnis der Evaluierung bei Errichtung und Betrieb der 

Anlage zu berücksichtigen. Im Prüfbericht ist auch nachvollziehbar zu machen, 

dass neben den organisatorischen Maßnahmen auch die „bauliche“ Ausgestal-

tung des Fluchtweges als weiterhin mit tolerierbarem Risiko verknüpft angesehen 

wird.  

24. Zur Erhaltung des betriebssicheren Anlagenzustandes ist der Betrieb der Anlage 

nur unter Wartung durch eine fachlich geeignete Firma unter exakter Einhaltung 
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der Vorgaben des Herstellers zulässig. Für diese Wartungsaufgaben sind War-

tungsverträge abzuschließen. Rechtzeitig vor Ablauf eines Wartungsvertrages ist 

dieser zu verlängern, oder mit einer ebenfalls fachlich geeigneten Firma ein neu-

er Wartungsvertrag abzuschließen. Die Wartungsverträge sowie Nachweise der 

fachlichen Eignung der Wartungsfirma in Bezug auf die Vorgaben des Herstellers 

der Windenergieanlage sind der Anlagendokumentation beizufügen und zur Ein-

sichtnahme durch die Behörde auf Bestandsdauer der Anlage zur Verfügung zu 

halten.  

25. Die Wartung und Instandhaltung der Windenergieanlage hat entsprechend der 

Wartungsrichtlinien der Herstellerfirma und den Anforderungen der Typenprüfun-

gen zu erfolgen.  

26. Die Bedienung der Anlage darf nur durch entsprechend unterwiesene Personen 

erfolgen. Die Betriebsanleitung, in welcher auch Hinweise über Verhaltensmaß-

nahmen bei gefährlichen Betriebszuständen aufzunehmen sind, sind bei der 

Windenergieanlage aufzubewahren, ebenso das Servicebuch für die Windener-

gieanlage. In dieses Servicebuch sind jene Personen oder Firmen einzutragen, 

die zu Eingriffen an der Windenergieanlage berechtigt und entsprechend unter-

wiesen sind.  

27. Ein Betreten des Turmfußes der Windkraftanlage ist nur durch Personen zuläs-

sig, die in der Anwendung der hierfür erforderlichen persönlichen Schutzeinrich-

tungen (PSA) unterwiesen sind. Ein Aufstieg in die Gondel bzw. Abstieg in den 

Keller ist nur durch Personen zulässig, die in der Anwendung der hierfür erforder-

lichen PSA ausgebildet und für die Evakuierung im Notfall sowie hinsichtlich der 

durch den Hersteller formulierten organisatorischen Maßnahmen unterwiesen 

sind. Personen, die zu der Gondel aufsteigen und welche über keine spezielle 

Ausbildung verfügen, dürfen nur bei entsprechender körperlicher Eignung, nach 

vorheriger Unterweisung und nur in Begleitung von mindestens einer ausgebilde-

ten Person die Windkraftanlage besteigen. Wenn Personen in die Gondel auf-

steigen, so müssen stets zwei ausgebildete Personen bei der Anlage sein. 

Forst- und Jagdökologie: 
Dauernde Rodungen: 

1. Die Rodung wird ausschließlich zur Realisierung des beantragten Rodungszwe-

ckes, nämlich zur Errichtung und zum Betrieb des Windparks Obersiebenbrunn 

Repowering bewilligt.  
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2. In Anbetracht der hohen Schutz- und Wohlfahrtswirkung der dauernd zu roden-

den Waldflächen sind als Ausgleichsmaßnahme Ersatzaufforstungen im Verhält-

nis von mindestens 1 zu 3 (dauernd gerodete Fläche zu Ersatzaufforstungsflä-

che), das sind zumindest 11.367 m², an geeigneter Stelle im Nahebereich der 

Rodungsflächen notwendig. Als Nahbereich gelten die Katastralgemeinden 

Obersiebenbrunn, Gänserndorf, Aspacherfeld, Weikendorf, Neuhof, Leopoldsdorf 

im Marchfelde, Untersiebenbrunn, Glinzendorf und Markgrafneusiedl. Die Er-

satzaufforstung ist derart anzulegen, dass die Fläche die Waldeigenschaft ge-

mäß Forstgesetz 1975 aufweist.  

3. Die technische Rodung ist erst zulässig, wenn geeignete Ersatzaufforstungsflä-

chen festgelegt worden sind.   

4. Für die Aufforstung (im Pflanzverband 1,5 m zwischen den Reihen x 1 m oder 

enger in der Reihe) ist mindestens 2-jährig verschultes Pflanzgut folgender Arten 

zu verwenden: 30% Eiche, 20% Hainbuche, 10% Speierling, 10% Elsbeere, 10% 

Wildbirne und 20% Sträucher. In den Randreihen zur Freifläche sind ausschließ-

lich Sträucher zu setzen.  

5. Die Ersatzaufforstungsfläche ist bis zur Sicherung der Kultur mittels Einzelschut-

zes oder rotwildsicheren Wildschutzzaungeflechts mit mindestens 2 m Höhe zu 

schützen. Die Aufforstung ist bis zur Sicherung der Kultur jährlich mindestens 

zweimal zu pflegen, um einen optimalen Anwuchs zu ermöglichen. Bei Ausfall 

der Pflanzen ist eine Nachbesserung durchzuführen. 

6. Die Ersatzaufforstung ist spätestens im Folgejahr nach Baubeginn durchzufüh-

ren. 

Jagdökologie 

7. Die Fundament- und Böschungsflächen sind mit Humus zu überdecken, mit ge-

eignetem Saatgut zu besäen und in der Folge weitestgehend der Sukzession zu 

überlassen bzw. maximal einmal jährlich zu mähen. 

Grundwasserhydrologie/Wasserbautechnik/Gewässerschutz: 
1. Eine allenfalls erforderliche Bauwasserhaltung ist auf Grund der lokalen Gege-

benheiten (Bodenkennwerte etc.) entsprechend zu dimensionieren und während 

der Bauarbeiten zu betreiben. 

2. Das Volumen des/r Absetzbecken/s (oder auch Containermulden) ist auf eine 

zumindest 30-minütige Absetzzeit des abgepumpten Wassers zu dimensionie-

ren. 
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3. Das bei der Bauwasserhaltung anfallende, abgepumpte Wasser ist mechani-

scher in Versickerungs-/Absetzbecken (bei Containern nachgeschaltetes Versi-

ckerungs-becken) zu reinigen (Entfernung von mitgeführten absetzbaren Fest-

stoffe) und wieder dem Grundwasserkörper zuzuführen. 

4. Baumaßnahmen im Bereich von Bewässerungsanlagen und sonstigen von Was-

serrechten betroffenen Bereichen sind so durchzuführen, dass deren Funktion 

vollständig erhalten bleibt bzw. keine negative Beeinträchtigung auftritt. 

5. Bei Betankungsvorgängen oder erforderlichen Wartungsarbeiten an Baufahrzeu-

gen und -maschinen sind zum Schutz gegen mögliches Austreten von Treibstoff 

bzw. Ölen flüssigkeitsdichte Auffangwannen unterzustellen. 

6. Zur Vermeidung von Gewässerverunreinigungen bei Unfällen bzw. Zwischenfäl-

len infolge Treibstoff-/Ölaustritt ist mind. 100 kg Ölbindemittel im Baustellenbe-

reich vorzuhalten. 

Lärmschutz: 
1. Eingesetzte Baumaschinen müssen über eine CE Kennzeichnung nach der 

Richtlinie 14/2000/EG verfügen. Seitens des Bauwerbers ist sicherzustellen, 

dass im Zusammenhang mit dem Baustellenbetrieb dem Stand der Technik ent-

sprechend lärmarme Geräte verwendet werden. Die Grenzwerte der Verordnung 

des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über Geräuschemissionen von zur 

Verwendung im Freien vorgesehenen Geräten und Maschinen i.d.g.F. (StF: 

BGBL. II Nr. 249/2001) sind für alle verwendeten Maschinen und Geräte einzu-

halten. 

2. Auf Anforderung der Behörde sind binnen 1 Monat die auf der Baustelle einge-

setzten Maschinen durch eine akkreditierte Prüfstelle, einen Ziviltechniker oder 

einen allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen auf die 

Einhaltung der Grenzwerte überprüfen zu lassen. Als eingehalten gelten Grenz-

werte, wenn der gemessenen Schallleistungspegel nicht über dem Grenzwert 

der Verordnung liegt. Die Nachweise sind unverzüglich der UVP-Behörde zu 

übermitteln.  

3. Die Fahrgeschwindigkeit auf dem Baustellengelände und den Zufahrtswegen ist 

mit maximal 30 km/h zu begrenzen. 

4. Die Emissionen der gegenständlichen Windkraftanlagen sind in der Nachtzeit wie 

nachstehend angeführt zu begrenzen: 
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Windkraftanlage Schallleistungspegel LWA in dB A-bewertet 

Windgeschwin-

digkeit in 10 m 

über Grund (m/s) 

3 4 5 6 7 8 9 10 

OS-R-01 95,0 99,2 104,6 101,0 - - - - 

OS-R-02 95,0 99,2 99,0 - - - - - 

OS-R-03 93,1 97,0 101,4 98,0 - 98,0 - - 

OS-R-04 93,0 96,6 101,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 

OS-R-05 95,0 99,2 101,7 101,0 101,0 98,0 100,0 100,0 

OS-R-06 95,0 99,2 104,6 99,0 100,0 98,0 100,0 100,0 

OS-R-07 95,0 99,2 103,3 98,0 103,0 104,0 102,0 102,0 

OS-R-08 95,0 99,2 104,6 - 103,0 98,0 102,0 102,0 

OS-R-09 95,0 99,2 104,6 99,0 106,9 106,9 105,0 105,0 

- … Abschaltung 

5. Es sind binnen sechs Monaten ab Inbetriebnahme die angesetzten Emissions-

werte der gegenständlichen Windkraftanlagentype gemäß ÖVE/ÖNORM EN 

61400-11 durch eine akkreditierte Prüfstelle, einen Ziviltechniker oder einen all-

gemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen nachzuweisen. 

Diese Person darf nicht bereits im Genehmigungsverfahren tätig gewesen sein. 

Überdies ist der rechnerische / messtechnische Nachweis erbringen zu lassen, 

dass die in der UVE/UVP prognostizierten, betriebskausalen Immissionen des 

gegenständlichen Windparks an den der Beurteilung zugrunde gelegten Immis-

sionspunkten eingehalten werden. 

6. Sollten die in der UVE zugrunde gelegten Emissionen der Windkraftanlagen 

überschritten werden, so sind entsprechende zusätzliche Schallschutzmaßnah-

men zu setzen. Die Einhaltung der projektierten Emissionen ist unverzüglich 

durch eine akkreditierte Prüfstelle, einen Ziviltechniker oder einen allgemein be-

eideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen nachweisen zu lassen. 

Der schriftliche Nachweis ist der Behörde unverzüglich vorzulegen. 

7. Vor Beginn der Bauarbeiten sind die nächstgelegenen Anrainer in einem Ab-

stand von weniger als 300 m zu den Bauarbeiten über Beginn und voraussichtli-

ches Ende der Tätigkeiten zu informieren. Es ist auf Maßnahmen zum Selbst-

schutz (z.B. Schließen von Fenstern, Lüften über abgewandte Gebäudeseite) 

hinzuweisen. Die Nachweise über die erfolgten Verständigungen sind spätestens 

1 Monat vor Baubeginn der Behörde vorzulegen. 

8. Begleitend zu den Bautätigkeiten ist eine Ansprechstelle für die Nachbarschaft 

einzurichten, die gegebenenfalls Beschwerden entgegennehmen. Eingehende 

Beschwerden sind nachweislich zu dokumentieren (Datum und Grund der Be-
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schwerde, gesetzte Maßnahmen zur Behebung etc.) - diese Dokumentationen 

sind für eine allfällige Kontrolle von der örtlichen Bauleitung aufzubewahren. 

Luftfahrttechnik: 
Allgemein 

1. Der Turm hat eine helle Farbgebung (weiß oder grau) aufzuweisen. Die Ausfüh-

rung der Sockelzone, begrenzt mit max. 10 % der Turmhöhe, in grüner Farbe ist 

zulässig. 

2. Acht Wochen vor Baubeginn ist der zuständigen Luftfahrtbehörde, der Beginn 

der Bauarbeiten des Windparks schriftlich mitzuteilen. 

3. Die Fertigstellung des Windparks ist unverzüglich der zuständigen Luftfahrtbe-

hörde, schriftlich mitzuteilen.  

Die Fertigstellungsmeldung hat unter Anschluss des ausgefüllten Hindernisfor-

mulars der Austro Control GmbH, basierend auf dem Vermessungsprotokoll (ge-

odätisch vermessen), erstellt von einem hierzu Befugten (z.B. Ziviltechniker), zu 

erfolgen.  

Das aktuelle Hindernisformular ist auf der Internet Homepage der Austro Control 

abrufbar: https://www.austrocontrol.at  > Flugsicherung > Qualitätsanforderungen 

Datenauflieferung > Hindernisdaten gemäß §85 LFG. 

https://www.austrocontrol.at/flugsicherung/aim/qualitaetsanforderungen_datenauf

lieferung/hindernisdaten_lfg_85 

4. Der Betreiber des Windparks hat künftig, unbeschadet anderer gesetzlichen 

Bestimmungen, Ausfälle oder Störungen der Kennzeichnung des Windparks, 

sowie die erfolgte Behebung der Ausfälle oder Störungen unverzüglich der Aust-

ro Control GmbH sowie der zuständigen Luftfahrtbehörde anzuzeigen. Bei der 

Austro Control ist zusätzlich die Verlautbarung dieser Information in luftfahrtübli-

cher Weise zu veranlassen. 

5. Im Falle eines Wechsels des Betreibers des Windparks hat der neue Betreiber 

der zuständigen Luftfahrtbehörde, unverzüglich seinen Namen und seine An-

schrift mitzuteilen. 

6. Die Entfernung der Anlagen ist unter Bekanntgabe des Abbruchtages der zu-

ständigen Luftfahrtbehörde bekannt zu geben. 
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Luftfahrt-Befeuerung 

7. Als Nachtkennzeichnung ist auf allen Windkraftanlagen das Gefahrenfeuer „W 

rot“ einzusetzen.  

8. Diese Feuer sind gedoppelt und versetzt am konstruktionsmäßig höchsten Punkt 

der Türme (Gondel), gegebenenfalls auf Tragekonstruktionen so zu installieren 

und jeweils gleichzeitig (synchron blinkend) zu betreiben, dass bei stehenden 

Rotorblättern mindestens ein Feuer aus jeder Richtung sichtbar ist.  

Die Feuer sind als LED auszuführen. 

9. Bei Ausfall von mehr als 25 % der Leuchtdioden (LEDs) eines Feuers, ist dieses 

auszutauschen.  

10. Infrarot LED: 

Zusätzlich zu den sichtbaren LED sind auch Infrarot-LED zu installieren, sodass 

• die Wellenlänge des infraroten Lichtes 850 nm beträgt. 

• die Strahlstärke der Infrarotfeuer Ie beim Gefahrenfeuer 

600mW/sr ≤ Ie  ≤ 1200mW/sr beträgt. 

• die Strahlstärke der Infrarotfeuer Ie beim Hindernisfeuer 

 150mW/sr ≤ Ie  ≤ 1200mW/sr beträgt. 

Die Infrarot-LED beim Gefahrenfeuer „W-rot“ müssen die gleiche Taktfolge wie 

die sichtbaren LED aufweisen 

11. Die Feuer sind mit einer Ausfallsicherung für Stromunterbrechungen zu verse-

hen. 

12. Die Feuer „W-rot“ müssen eine Betriebslichtstärke von mindestens 100 cd und 

eine photometrische Lichtstärke von mindestens 170 cd aufweisen. 

13. Die Feuer „W-rot“ sind getaktet zu betreiben: 1 s hell - 0,5 s dunkel - 1 s hell - 1,5 

s  dunkel. 

14. Die Schaltzeiten und Blinkfolgen aller Feuer „W-rot“ der projektierten Windkraft-

anlagen und allenfalls der nächstgelegenen, in Sichtweite befindlichen, mit dem 

Gefahrenfeuer „W-rot“ versehenen Windkraftanlagen sind auf GPS-Basis zu syn-

chronisieren. Alternativ ist die synchronisierte Taktfolge mit der 00.00.00 Sekun-

de gemäß UTC zu starten. 
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15. Oberhalb der Horizontalen hat sich die gesamte Betriebslichtstärke zu entfalten. 

Die Montage einer mechanischen Abschattung für die Abstrahlung unterhalb der 

Horizontalen ist nicht zulässig. 

16. An den Windkraftanlagen sind im Bereich zwischen 40 und 70% der Turmhöhe,  

4 LED-Hindernisfeuer mit einer effektiven Betriebslichtstärke von mindestens 10 

cd am Turm um je 90° versetzt anzubringen (Hindernisfeuer 10 cd: Type „Low-

intensity, Type A nach Richtlinie der ICAO). Es ist sicher zu stellen, dass keine 

Abdeckung der Befeuerungsebene durch die Rotorblätter erfolgt. 

17. Der Einschaltvorgang hat mittels automatischen Dämmerungsschalters zu er-

folgen. Bei einer Unterschreitung der Tageshelligkeit von unter 150 Lux, müs-

sen alle Feuer aktiviert sein.  

18. In der Errichtungsphase ist ab Erreichen einer Bauhöhe von 100 Meter über 

Grund am höchsten Punkt der jeweiligen Windkraftanlage ein provisorisches 

Hindernisfeuer mit folgenden Eigenschaften zu montieren.  

Typ ML (Mittelleistung) 

Farbe Rot 

Lichtstärke 100 – 300 cd 

Blinklicht (20 - 40 / min)  

 

Zusätzlich zu den sichtbaren roten LED sind auch Infrarot-LED beim provisori-

schen Hindernisfeuer zu installieren, sodass  

• die Wellenlänge des infraroten Lichtes 850 nm beträgt. 

• die Strahlstärke der Infrarotfeuer Ie beim Mittelleistungsfeuer  

600mW/sr ≤ Ie  ≤ 1200mW/sr beträgt.   

 

Die Infrarot-LED beim Mittelleistungsfeuer müssen die gleiche Taktfolge wie die 

sichtbaren LED aufweisen. 

Das Hindernisfeuer muss bei unterschreiten der Tageshelligkeit von 150 Lux 

aktiviert bzw. bei über 150 Lux deaktiviert werden.  

Das Hindernisfeuer muss bis zur Aktivierung des Gefahrenfeuers „W-rot“ be-

trieben werden.  
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Das provisorische Hindernisfeuer ist mit einer Ausfallsicherung für Stromunter-

brechungen zu versehen.   

19. Die tatsächlichen Lichtstärken sowie die fachgerechte Montage aller Feuer und 

der Ausfallsicherung sind von einem dafür autorisierten Unternehmen oder vom 

Hersteller der Befeuerungsanlagen zu bestätigen. 

Tagesmarkierung 

20. Jedes Rotorblatt hat 5 Farbfelder aufzuweisen, wobei von der Rotorblattspitze 

beginnend das erste Farbfeld rot auszuführen ist. 

21. Die Höhe der Farbfelder muss mindestens 10% der Rotorblattlänge aufweisen.   

Die Farbfelder sind umlaufend und durchgängig in der vorgegebenen Farbfeld-

höhe, am Rotorblatt anzubringen. 

22. Das Maschinenhaus (Gondel) der Windkraftanlagen ist rückwärtig umlaufend, 

durchgängig mit einem mindestens 2m hohen roten Farbstreifen in der Mitte des 

Maschinenhauses zu versehen. 

23. Die Windkraftanlagen sind mit einem 3m hohen roten Farbring zu versehen. Die 

Markierung ist bei Höhenkote 40m (Toleranzwert +/- 5m) über Grund am Turm 

anzubringen.    

Die Farbwerte für die Tagesmarkierung sind: 

WEISS:  RAL 9010    

ROT:  RAL 3000 oder RAL 3020  

24. Die Tagesmarkierungselemente sind vom Betreiber in einem Intervall von einem 

Jahr augenscheinlich auf ihre Farbdichte zu überprüfen. Bei einem deutlich er-

kennbaren Abweichen von den vorgeschriebenen Farbwerten, z.B. Ausbleichen 

durch UV-Bestrahlung, ist eine Messung der Farbdichte durchzuführen. Liegen 

die Farbwerte außerhalb der definierten Farbwerte gem. Farbschema der CIE 

(Internationale Beleuchtungskommission), veröffentlicht im ICAO Annex 14, sind 

die vorgeschriebenen Farbwerte wiederherzustellen   

Markierung von Kränen während der Errichtungsphase: 

Nachtkennzeichnung an Kränen 

25. Am Kran ist ab Erreichen einer Höhe von 100 Meter über Grund ein Hindernis-

feuer mit folgenden Eigenschaften zu montieren. 
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Typ ML (Mittelleistung)  

Farbe Rot 

Lichtstärke 100 – 300 cd 

Blinklicht (20 - 40 / min)  

Zusätzlich zu den sichtbaren roten LED sind auch Infrarot-LED beim Hindernis-

feuer zu installieren, sodass  

• die Wellenlänge des infraroten Lichtes 850 nm beträgt. 

• die Strahlstärke der Infrarotfeuer Ie beim Mittelleistungsfeuer 

600mW/sr ≤ Ie  ≤ 1200mW/sr beträgt. 

 

Die Infrarot-LED beim Mittelleistungsfeuer müssen die gleiche Taktfolge wie die 

sichtbaren LED aufweisen.  

Das Hindernisfeuer (ML) am Kran muss beim Unterschreiten der Tageshelligkeit 

von 150 Lux aktiviert bzw. bei über 150 Lux deaktiviert werden.  

26. Die tatsächlichen Lichtstärken sowie die fachgerechte Montage der Feuer und 

der Ausfallsicherung sind von einem dafür autorisierten Unternehmen oder vom 

Hersteller der Befeuerungsanlagen zu bestätigen. 

Tagesmarkierung an Kränen: 

27. Das obere Drittel des Kranes (beinhaltend alle Bestandteile) ist mit einer rot 

weißen Tagesmarkierung zu versehen. 

Die Farbwerte für die Tagesmarkierung sind:  

WEISS: RAL 9010    

ROT:     RAL 3000 oder RAL 3020  

Der Kran ist vom höchsten Punkt nach unten mit 5 Farbfeldern zu versehen.  

Das oberste Farbfeld ist rot auszuführen.  

Die Verpflichtung zur Anbringung einer Tagesmarkierung entfällt, wenn der Kran 

ausschließlich bei Sichtweiten über 5000 Meter bzw. keiner sonstigen Sichtbe-

einträchtigung, wie stärkere Niederschläge, Dunst, Rauch etc. errichtet ist. Es 

muss gewährleistet sein, dass der Kran durch Umlegen, Einfahren etc. unverzüg-
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lich auf eine max. Höhe von 30 Meter über Grund gekürzt wird, wenn die Wetter-

bedingungen nicht mehr erfüllt werden. 

28. Kann eine Tagesmarkierung nicht aufgebracht werden, ist auf der höchstmögli-

chen Stelle ein weißes Mittelleistungsfeuer mit einer Lichtstärke von 20.000 cd 

und einer Blitzfolge von 20-60 je Minute zu betreiben, welches bei einer Tages-

helligkeit von über 150 Lux zu aktivieren ist. Das Feuer muss rundum strahlend 

sein und über der Horizontalen 100% seiner Leuchtkraft entfalten. Ein gleichzei-

tiger Betrieb mit der Nachtmarkierung (Hindernis-/Gefahrenfeuer) sowie bei einer 

Tageshelligkeit unter 150 Lux ist nicht zulässig. 

Maschinenbautechnik: 
1. Zumindest 4 Wochen vor Beginn der hochbautechnischen Arbeiten an den 

Windkraftanlagen sind der Behörde (zumindest vorläufige) Typenprüfungen der 

zu errichtenden Windkraftanlagen zu übermitteln.  

2. Zumindest 4 Wochen vor Beginn der hochbautechnischen Arbeiten an den 

Windkraftanlagen ist ein Nachweis vorzulegen, aus dem hervorgeht, dass mit 

sämtlichen Einbautenträgern das Einvernehmen hinsichtlich einzuhaltender Min-

destabstände hergestellt wurde.  

3. Die Ergebnisse der Errichtung, Inbetriebnahme und des Probebetriebs sind 

schlüssig und nachvollziehbar zu dokumentieren. Erst nach Vorliegen eines 

mangelfreien Abnahmebefundes (Inbetriebnahmeprotokoll) durch einen unab-

hängigen Sachverständigen (Hersteller, externer Sachverständiger, fachkundiger 

weisungsunabhängiger Betriebsangehöriger oder akkreditierte Stelle) dürfen die 

Anlagen dauerhaft in Betrieb genommen werden.  

4. Im Zuge von Errichtung und Inbetriebnahme ist weiters zu prüfen und durch ei-

nen unabhängigen Sachverständigen (Hersteller, externer Sachverständiger, 

fachkundiger weisungsunabhängiger Betriebsangehöriger oder akkreditierte Stel-

le) zu bestätigen, dass etwaigen Auflagen in den gutachterlichen Stellungnah-

men für die Typenprüfungen, Auflagen aus EG-Konformitätserklärungen sowie 

allfälligen Auflagen bzw. Bedingungen der Einbautenträger entsprochen wird. 

5. Die Projektwerberin respektive der Betreiber hat dafür Sorge zu tragen, dass das 

Inbetriebnahmeprotokoll zusammen mit dem Wartungspflichtenbuch sowie einer 

Betriebsanleitung zur Einsichtnahme aufliegen. Gleiches gilt für die vom Herstel-
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ler aufgelisteten, für den Betrieb der Anlage erforderlichen Daten (Einstellwerte). 

Diese Unterlagen und Daten müssen jedenfalls dem Betriebs- und Wartungsper-

sonal zur Verfügung stehen.  

6. Durch eine technische Prüfung ist der Nachweis zu erbringen (z.B. Inbetrieb-

nahmeprotokoll), dass selbst bei Ausfall aller versorgungstechnischen Einrich-

tungen die Windkraftanlage in einen sicheren Zustand gebracht wird. 

7. Die Bedienung der Anlagen darf nur durch ausgebildete und unterwiesene Per-

sonen entsprechend den Vorgaben des Herstellers in seiner Betriebsanleitung 

erfolgen („Mühlenwart“). Der Betreiber ist angehalten, die Angaben gemäß Be-

triebsanleitung hinsichtlich Verhaltensmaßnahmen bei gefährlichen Betriebszu-

ständen auf ihre Angemessenheit hin zu evaluieren. Hinweis: Die Betriebsanlei-

tung ist gem. AM-VO bei der Anlage aufzubewahren. 

8. Alle plan- und außerplanmäßigen Arbeiten an der Windkraftanlage sind zu do-

kumentieren (z.B. Servicebuch). 

9. Arbeiten an der Anlage dürfen nur durch berechtigte und entsprechend unterwie-

sene Personen erfolgen. Auf das Mitführen und die Verwendung von Notabseil-

geräten beim Aufstieg in die Gondel ist in der Unterweisung hinzuweisen und ein 

diesbezüglicher schriftlicher Aushang ist im Turmfuß anzubringen. 

10. Jegliche Auflagen der Typenprüfungen, die in der Betriebsanleitung nicht be-

rücksichtigt werden, sind bei Betrieb der Windkraftanlage ebenfalls einzuhalten. 

11. In den Gondeln ist durch entsprechende Hinweisschilder für das Wartungsperso-

nal auf den Gebrauch der Arretierung für den Rotor aufmerksam zu machen.  

12. Die Schutzsysteme (z.B. Eiserkennungssystem, NOT/AUS-System, Warnleuch-

ten, NOT-Bremssysteme, Arretierungseinrichtungen u.v.m.) sind regelmäßig 

wiederkehrend gemäß den Vorgaben der Betriebsanleitungen zu prüfen bzw. 

prüfen zu lassen. Das Ergebnis dieser Prüfungen ist zu dokumentieren. 

13. Für die Windkraftanlage ist als Gesamtmaschine nach Art. 2a vierter Gedanken-

strich gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG seitens der Projektwerberin vor In-

betriebnahme eine Kopie der EG-Konformitätserklärung des Herstellers bzw. In-

verkehrbringers vorzulegen. In diesem Dokument ist auch der Nachweis zu er-

bringen, dass die Anlage mit der typengeprüften Anlage übereinstimmt. 
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14. Die Projektwerberin hat für die in der Betriebsanleitung enthaltenden Restrisiken 

die von ihr vorgesehenen (technischen/organisatorischen) Maßnahmen der Be-

hörde vorzulegen.  

15. Zur Erhaltung des betriebssicheren Anlagenzustandes ist wahlweise das Beste-

hen eines entsprechenden Wartungsvertrages mit einem fachlich geeigneten Un-

ternehmen oder der eigenen Qualifikation samt Vorhandensein ausreichender 

Ressourcen zur Durchführung der Wartungsarbeiten nachzuweisen. 

16. Die geplanten Eiswarnleuchten sind in erhöhter Position (1,5 – 4m über Grund) 

im Eingangsbereich der WKA oder freistehend im Nahbereich der WKA zu mon-

tieren. 

17. Für den Betrieb der Anlagen gelten die in den Typenzertifikaten ausgewiesenen 

Befristungen. Wenn beabsichtigt ist, die Windenergieanlage danach weiter zu 

betreiben, so ist vor Ablauf der Frist eine eingehende Untersuchung hinsichtlich 

Materialermüdung an allen sicherheitstechnisch relevanten Teilen durchzufüh-

ren. Als Prüfinstitutionen für diese Untersuchungen sind unabhängige und geeig-

nete Sachverständige oder akkreditierte Prüfanstalten heranzuziehen. Der Wei-

terbetrieb der Anlagen ist der Behörde unter Vorlage eines positiven Prüfbefun-

des anzuzeigen. 

Hinweise 

• Sollten Druckgeräte der Kategorie II oder höher verbaut und diese zu funktiona-

len Einheiten verbunden sein, so ist zusätzlich zur Konformitätserklärung nach 

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG eine Konformitätserklärung nach Druckgeräte-

richtlinie 2014/68/EU für die betroffene Baugruppe (z.B. Hydraulikanlage) beizu-

bringen (Konformitätsbewertung unter Beiziehung einer notifizierten Stelle.). 

• Für Druckgeräte mit hohem Gefahrenpotential nach Druckgeräteüberwachungs-

verordnung - DGÜW-V ist die 1. Betriebsprüfung bei einer Inspektionsstelle für 

die Betriebsphase zu beauftragen. Im Ergebnisdokument, dem Prüfbuch, sind 

auch die wiederkehrenden Prüfungen zu dokumentieren. 

• Für Druckgeräte mit niedrigem Gefahrenpotential nach Druckgeräteüberwa-

chungsverordnung - DGÜW-V hat der Sachverständige des Betreibers oder eine 

von ihm beauftragte Inspektionsstelle die Kontrolle zur Inbetriebnahme durchzu-
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führen und diese in Form einer Prüfmappe zu dokumentieren. Auch die wieder-

kehrenden Prüfungen sind darin aufzuzeichnen. 

Raumordnung, Landschafts- und Ortsbild: 
Sachgüter: 

1. Um Schäden an Sachgütern oder Gefährdungen zu vermeiden, sind rechtzeitig 

vor Baubeginn mit den betroffenen Betreibern/Eigentümern geeignete Maßnah-

men festzulegen bzw. Vereinbarungen zu treffen. Sämtliche auftretende Schä-

den an Sachgütern sind durch den Projektwerber nach dem Verursacherprinzip 

zu beheben / abzugelten. 

Kulturgüter: 

2. Archäologische Begleitung des Oberbodenabtrags 

Die Maßnahme besteht aus dem flächigen Abtrag des Oberbodens (Humus) im 

Bereich der Baufelder OS-R-02, OS-R-04, OS-R-05 und OS-R-07 im Beisein der 

archäologischen Baubegleitung mit einer Vorlaufzeit von 8 Wochen vor dem ei-

gentlichen Baubeginn.  

Der archäologisch begleitete Abtrag des Oberbodens wird folgendermaßen do-

kumentiert: 

Nachdem die Humusschicht entfernt ist, muss eine Erstdokumentation der freige-

legten Fläche in Form von einer Fotodokumentation, einer Vermessungsdoku-

mentation sowie einer verbalen Beschreibung erfolgen (archäologische Vorun-

tersuchung gemäß den Richtlinien des Bundesdenkmalamtes). 

Beim Auffinden von archäologischen Befunden, die nach Angabe der Behörde 

(Bundesdenkmalamt) eine Ausgrabung erforderlich machen, ist eine archäologi-

sche Grabung anzuschließen, bei der die Befunde zeit- und fachgerecht nach 

den Richtlinien für archäologischen Maßnahmen des Bundesdenkmalamtes ge-

graben und die Funde fachgerecht geborgen werden.  

Sowohl bei befundleeren Flächen als auch bei befundführenden Flächen ist ein 

umfassender Grabungsbericht, gemäß den Richtlinien für archäologische Maß-

nahmen des Bundesdenkmalamtes, zu erstellen. 

3. Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen von baulichen Kulturgütern im Nahbe-

reich des Vorhabens (z.B. durch Staub, Schmutz oder Steinschlag) sind während 

der Errichtungs-phase geeignete Schutz- bzw. Sicherungsmaßnahmen zu tref-

fen. Die Maßnahmen sind zu dokumentieren; die Dokumentation ist im Abnah-

meverfahren vorzulegen. 
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Landschaftsbild 

4. Werbeaufschriften oder ähnlich auffällige Farbmuster an Masten und Rotorblät-

tern sind zu unterlassen, sofern diese nicht durch andere Auflagen (z.B. Tages-

markierungen) vorgeschrieben sind. 

Ausgenommen hiervon ist ein einzelnes Logo des Betreibers auf der Gondel 

oder dem Mastbereich, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) Die Gestaltung des Logos (insbesondere Größe (max. 3 m Höhe), Farbge-

bung, Kontrast und Platzierung) ist nachweislich dezent und zurückhaltend 

gewählt. 

b) Das Logo fügt sich farblich und gestalterisch unauffällig in das Gesamtbild der 

Windkraftanlage ein. 

c) Das Logo ist in einem Bereich von 5 m oberhalb oder unterhalb der Tages-

markierung platziert. 

d) Die zusätzliche visuelle Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch das 

Logo wird nachweislich minimiert. Grelle Farben oder Leuchteffekte 

sind ausgeschlossen. Das bestehende Logo des Betreibers kann verwendet 

werden, sofern es diese Voraussetzungen erfüllt.  

Eine Fotodokumentation der fertig gestellten Windkraftanlagen ist im 
Abnahmeverfahren vorzulegen. 

5. Die durch die Errichtung der Windkraftanlagen entstehenden, dauerhaft verblei-

benden Geländeveränderungen (wie Aufschüttungen, Erdwälle oder Böschun-

gen) sind standortgerecht zu begrünen, um ein Einpassen in die umliegende 

Landschaft zu gewährleisten. Eine Fotodokumentation der Umsetzung ist im Ab-

nahmeverfahren vorzulegen. 

Freizeit/Erholung 

6. Bei Nichtbenutzbarkeit von Rad- und Wanderwegen in der Errichtungsphase sind 

in Abstimmung mit der Gemeinde entsprechende Hinweisschilder aufzustellen 

und die Wege bei Bedarf umzuleiten. Die Maßnahmen sind zu dokumentieren; 

die Dokumentation ist im Abnahmeverfahren vorzulegen. 

Schattenwurf/Eisabfall 
Schattenwurf 

1. Durch geeignete Parametrisierung einer Schattenwurfberechnung ist sicherzu-

stellen, dass die Richtwerte von maximal 30 Stunden pro Jahr (8 Stunden pro 

Jahr bei Berücksichtigung der tatsächlichen Sonneneinstrahlung) und maximal 30 
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Minuten pro Tag an periodischen Schattenwurf an den untersuchten Immissions-

punkten eingehalten werden. 

2. Ein Nachweis der Installation der Schattenwurf-Abschaltvorrichtung sowie dessen 

Parametrisierung muss vor Inbetriebnahme dokumentiert und der Behörde über-

mittelt werden. 

3. Es sind ganzjährig Protokolle über die Schattenwurfereignisse zu führen und auf 

Aufforderung der Behörde vorzulegen. Die geführten Protokolle müssen elektro-

nisch übermittelbar sein sowie in einem auswertbaren Format vorliegen. 

Eisabfall 

4. Die Warntafeln und Warnleuchten sind in regelmäßigen Abständen (zumindest 

einmal jährlich vor Beginn der Wintersaison) sowie nach entsprechenden Hinwei-

sen zu kontrollieren. Die Funktionsweise ist sicherzustellen. Darüber sind Auf-

zeichnungen zu führen und zur Einsichtnahme durch die Behörde bereitzustellen. 

5. Nachweise zur Installation und Konfiguration des Eiserkennungssystems müssen 

dokumentiert und der Behörde übermittelt werden. 

Umwelthygiene: 
Feldhof:  

Im Einvernehmen mit dem Eigentümer des Feldhofs sind Maßnahmen zum (Selbst-) 

Schutz der Bewohner des Feldhofs umzusetzen. So sind z.B. die dem Windpark zu-

gewandten Fenster des Feldhof mit Schallschutzfenster und einem entsprechenden 

Belüftungssystem (Schalldämmlüfter) auszustatten. Ein Nachweis über das erreichte 

Einvernehmen mit dem Eigentümer des Feldhofs ist der Behörde vor Baubeginn vor-

zulegen. 

Verkehrstechnik: 
1. Für die erforderlichen Kabelquerung der Landesstraßen ist vor Baubeginn um 

Sondernutzung von Straßengrund bei der zuständigen Straßenbauabteilung 3 

Wolkersdorf anzusuchen. Die erforderliche Verlegetiefe ist mit dem Straßenerhal-

ter abzustimmen. 

2. Die Kabelquerungen der Eisenbahnstrecken 114 01, 115 01 und 117 01 sind 

nach Vorgaben des Bahnerhalters zu planen und herzustellen. 

3. Die Anbindungen an die Landesstraßen L 2 und L 9 sind so herzustellen und 

auszugestalten, dass die Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrsge-

schehens nicht unzumutbar beeinträchtigt wird. Hier ist vor allem auf die entspre-
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chenden Anfahrsichtweiten Rücksicht zu nehmen. Diese müssen zumindest wäh-

rend der Bauphase, wo ein hohes Verkehrsaufkommen im Schwerverkehr vor-

herrscht, sichergestellt sein. Es ist darauf Acht zu geben, dass das erforderliche 

Sichtdreieck von Sichtbehinderungen freigehalten wird. 

4. Darüberhinausgehende Absicherungsmaßnahmen und Beschränkungen auf den 

öffentlichen Straßen sind im Rahmen einer Verhandlung nach § 90 StVO bei der 

die zuständige Behörde festzulegen. 

5. Eine Beweissicherung der im Projekt ausgewiesenen Fahrtrouten für Sonder-

transporte ist vor Baubeginn und nach Baufertigstellung, gemeinsam mit dem 

Vertreter des Straßenerhalters (Amt der NÖ Landesregierung, Straßenbauabtei-

lung 3 Wolkersdorf bzw. Straßenmeisterei Gänserndorf), vorzunehmen.  

 


